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1 	\ T 385/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin 1st Inhaberin des europàischen 

Patents 0 024 633 (Anmeldenummer 80 104 780.4). 

Anspruch 1 dieses Patents lautet: 

11 1. Gasungsfreier Akkumulator mit positiven und negativen 

Elektroden, die durch Separatoren voneinander getrennt 

sind-, --die auseinem mikroporósen, gasundurchlãssigen, mit 

Lächern versehenen Material und einem gasdurchlassigen, -- 

weitinaschigen Gewebe oder Vlies bestehen, mit einem 

flussigen sauren oder alkalischen Elektrolyten, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Separatorenaus einem durch Stege 

unterteilten Rahmen aus einem mikroporösen elektrolyt-

durchlàssigen, gasundurchlässigen Material bestehen, wobei 

Rahinen und Stege 35 bis 65 % der gesainten Separatorfläche 

ausmachen, und der Rahinen auf beiden Seiten, auch die vom 

Rahmen nicht ausgefullten Flàchen des Separators 

überdeckend, ein dünnes, weitmaschiges, gasdurchlässiges 

Gewebe oder Vlies aufweist." 

Die Ansprüche 2 und 3 sind auf Anspruch 1 rückbezogen. 

Die Beschwerdeführerin hat gegen die Patenterteilung unter 

Nennung von 10 Dokumenten Einspruch erhoben und im Laufe 

des Einspruchsverfahrens 6 weitere Dokuinente nachgebracht. 

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Beschwerde erhoben unter Hinweis auf 

folgende bereits im Einspruchsschriftsatz genannte 

Dokumente: 

DE-B-1 279 154; 

US-A-4 137 377; 

US-A-2 571 927. 
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2 	 \ T385/87 

Ferner nannte die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde-
begründung erstnials die folgenden zwei Dokujuente: 

DE-U-1 643 883; 
DE-C--1 671 693. 

Es wurde mündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragt die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 
des Streitpatents. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die 
Beschwerde zurückzuweisen. 

Zur Begründung ihres Antrags trägt die Beschwerdeführerin 
jut wesentlichen folgende Argumente vor: 

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von 
dent aus Dokument E 9 bekannten Akkuntulator durch 
folgende zwei Merkntale: 

daB die Rahinen und Stege 35 bis 65 % der 
gesamten Separatorfläche ausmachen; und 
daB der Rahmen auf beiden Seiten, auch die vorn 
Rahmen nicht ausgefüllten Flächen des Separators 
überdeckend, ein dünnes, weitmaschiges, 
gasdurchlãssiges Gewebe oder Vlies aufweist. 

2. Das vorstehend genannte Unterscheidungsmerkinal a) 
werde bereits durch Dokument E 9 selbst nahegelegt, 
da sich aus Fig. 3 abschãtzen lasse, daB die bekann-
ten Rahinen und Stege bereits Ca. 20 % der Separator-
fläche bedecken, und in Spalte 3, Zeilen 37-43, 
angegeben sei, daB die Rahnten- und Stegabmessungen 
innerhaib weiter Grenzen varierbar sind. 
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3 	 T 385/87 

Das Unterscheidungsrnerkrnal b) sei auf dern Fachgebiet 
der Akkurnulatoren vor allein zur Erzielung von 
Rüttelfestigkeit ein ailgernein bekannter Stand der 
Technik und überdies auch aus den Dokuinenten E 7, 
E 8, E 13 und E 14 bekannt. Insbesondere ginge aus 
dern Dokument E 14, Ansprüchen 3 und 4 in Verbindung 
mit Fig. 2 die "auch die vom Rahmen nicht aus-
gefüllten Flächen des Separators Uberdeckende" 
Anordnung der bekannten dünnen Gewebe oder Vliese 
heor, aus Spalte 4, Zeilen28 bis 37, daB sie 
"weitmaschig und gasdurchlàssig" seien, und aus 

Spalte 1, Zeile 65, daB sie das Ausschlanunen von 
Elektroden und damit analog zurn Streitpatent (vgl. 
Spalte 4, Zeilen 25 bis 29) ebenfalls Berührungskurz-
schlüsse verhinderte. Die aus Dokument E 14 bekannten 
Gewebe oder Vliese seien daher mit den beim Streit-
patent verwendeten Geweben oder Vliesen technisch 
identisch und würden dieselbe Wirkung wie beim 
Streitpatent entfalten, insbesondere auch automatisch 
eine Dendritbildung verhindern. 

Es sei daher naheliegend, den aus Dokument E 9 
bekannten Separator mit den aus Dokumnent E 14 

bekannten Geweben oder Vliesen zu versehen. Ebenfalls 
gelange der Fachmann ohne erfinderische Tàtigkeit zurn 
Gegenstand des Anspruchs 1, indem er den von den 
Vliesen 8, 8' eingehüllten perforierten Separator 11 
un Dokumnent E 14 durch den aus dern Dokument E 9 

bekannten Separator 14, 16 mit Rahrnen und Stegen 

ersetzt. 

Der aus Dokumnent E 9 bekannte Akkurnulator besäl3e zwar 
ein geschlossenes Gehâuse, doch nicht urn einen durch 
Gasung entstehenden Uberdruck aufzufangen, sondern urn 
ihn flüssigkeitsdicht zu machen; vgl. Spalte 1, Zeile 
38. Aufgrund der Angaben in Dokument E 9, Spalte 3, 

-J 
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4 	1 T385/87 

Zeilen 56 bis 63, sei eher ein:Unterdruck im Gehäuse-

inneren zu erwarten. 

VII. Die Beschwerdegegnerin stützt ihren Antrag im wesentlichen 

auf folgende Argumente: 

Die wesentliche Aufgabe des Streitpatents (vgl. 

Spalte 2, Zeilen 26-33) sei es, die Gasung eines 

Akkumulators zu verhindern ohne semen üb].ichen 

Aufbau wesentlich zu ändern, d. h. insbesondere unter 

Verzicht auf eine gesonderte Sauerstoffrückführung 

wie z. B. bei dem Akkumulator gemä8 der in der 

Beschreibungseinleitung genannten AT-A-259 654. Das 

Streitpatent lose diese Aufgabe mit Hilfe der Stege 

des Abstandshalters, die - wie im Streitpatent in 

Spalte 4, Zeilen 30-43 angegeben - die an der Anode 

entstehenden Gasbiasen auffangen und zur Kathode 

leiten, wobei in jedem der von Stegen umgebenen 

SeparatorlOcher jeweils die Elektrolytflüssigkeit 

nach Art eines Mikro-Konvektionskreislaufs zwischen 

Anode und Kathode zirkulierte. 

Versuche hätten ergeben, daB eine 35- bis 65-

prozentige Ausfüllung der Separatorfláche mit Rahmen 

und Stegen vorteilhaft sei. 

Die oben in Pkt. Vu-i genannte Zirkulation bedinge 

gegenüber demn Stand der Technik eine hOhere Gefahr 

von Berührungskurzschlüssen, deren Vermneidung eine 

zusãtzliche Teilaufgabe des Streitpatents darstelle. 

Sie werde - wie Spalte 4, Zeilen 25 bis 29 entnehmbar 

sei- durch Anordnung von Geweben oder Vliesen auf 

beiden Seiten des Separators gelOst. Während diese 

Vliese vor allem ausgeschlanuntes Elektrodenmaterial 

zurückhielten, würde die ebenfalls zu Berührungs-

kurzschlüssen fuhrende Dendritenbildung mit Hilfe der 
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5 	\ T 385/87 

in Spalte 3, Zeilen 47 bis 51 beschriebenen Anhebung 
des Minuspotential durch Sauerstoffreduktion 
vermieden werden. 

4. 	Zwar sei der aus Dokunient E 9 bekannte Akkuinulator 
hinsichtlich der Gasaufzehrung in den aus Elektroden-
metall, Elektrolytflüssigkeit und Gas bestehenden 
Dreiphasen-Hohlräurnen mit dent Gegenstand des Streit-
patents vergleichbar, doch bestünden gegenuber dent 
streitpatentfo1gnde Unterschiede: 

4.1 Der aus Dokument E 9 bekannte Separator stelle keinen 
tldurch Stege unterteilten Rahmen" dar, sondern sei - 
genià8 Dokuntent E 9, Spalte 4, Zeile 47 - ein Gewebe. 

Dies sei auch geinäS Spalte 5, Zeilen 36 bis 38, des 

Streitpatents mm Oberbegriff des Anspruchs 1 zum 
Ausdruck gebracht. 

4.2 Das aus Dokuinent E 9 bekannte Akkumulatorgehäuse sei 
gasdicht abgeschlossen, da bei der bekannten Anord- 
nung im Gegensatz zum Streitpatent ein Uberdruck 
erforderlich sei, urn das Sauerstoffgas zu redu-
zieren. 

4.3 Dokuinent E 9, insbesondere Spalte 6, Zeilen 69 bis 

74, sowie Spalte 3, Zeilen 31 bis 43, sei explizit zu 
entnehmen, daB bei dent bekannten Akkumulator der 
Elektrolyt nur mm Inneren des mikroporösen Separator-

materials (15) und als Oberflächenfilm auf den voin 
Separator nicht abgedeckten Elektrodenoberflãchen 
vorhanden sei. In den vom Rahnien und den Stegen des 
Separators eingefaBten Lächern seien Hohlräume 
vorhanden, in denen die Gase frei zirkulieren 
kónnten. Nur die vorn Rahmen und den Stegen abge-
deckten Elektrodenflãchen trügen zum Ladungstransport 
bei. Die unabgedeckten mit dent Elektrolytfilm 
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benetzten Oberflächenelemente der Elektroden dienten 

uberwiegend zur Gasaufzehrung. Aufgrund ihrer 

Benetzung mit dem Elektrolytfilm erfüllten sie zwar 

die Dreiphasenbedingung für die Sauerstoffreduktion, 

jedoch behindere die geringe Leitfàhigkeit der Fume 

den von den unabgedeckten Oberflächelenelementen 

ausgehenden Ladungstransport. Diese Herabsetzung des 

effektiven Elektrolytquerschnitts stehe dem für eine 

Starterbatterie erforderlichen schnellen lonen-

transport entgegen. Beim Gegenstand des Streitpatents 

seien die Löcher dagegen vollständig mit Elektrolyt 

gefullt, so daB sowohi die abgedeckten als auch die 

unabgedeckten Oberflächenbereiche der Elektroden 

gleichermaBen zum Ladungstransport beitrUgen und der 

vorhandene Elektronenquerschnitt voll ausgenutzt 

werde. 

5. Nach Auffassung des Beschwerdegegners sei die 

vollständige Fullung der vom Rahmen und den Stegen 

eingefaBten Löcher des Separators mit Elektrolyt 

durch die Formulierung "mikroporös" in Spalte 5, 

Zeilen 34 und 35 in Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 

19 bis 21, also durch den Wortlaut des Anspruches 1, 

sachlich umfaBt. 

VIII. 	Zu Punkt VII-4 niinmt die Beschwerdeführerin wie folgt 

Stellung: 

Der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte 

Unterschied des Streitpatents gegenüber Dokument E 9, 

daB beim Streitpatent die vom Rahmen und den Stegen 

eingefaBte Löcher des Separators vollstãndig mit 

Elektrolyt gefüllt seien, sei nicht Gegenstand der 

beanspruchten Erfindung. Wichtig sei nur, daB der aus 

Dokument E9 bekannte Akkumulator vollstândig mit 

Elektrolyt gefüllt werden kann. Insbesondere die 

02594 
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Angaben in Dokument E9, Spalte 3, Zeilen 44-48, 
wiesen darauf hin, daB über die Elektrolytabsorption 
in den Kapillaren des inikroporösen Separatormaterials 
14 in Fig. 2 hinaus auch die von ihni eingefaBten 
Löcher 15 mit Elektrolyt füllbar seien. DaB em 
unvollstàndig gefüllter Akkumulator einen schlechten 
Wirkungsgrad aufweise, sei für den Fachinann glatt 
selbstverständlich. Es läge überdies in seinem 
Belieben, den Fullungsgrad einer bestinmten 

- 	-Akkumulatorstruktur an elnen vorgegebenen 
Leistungsbedarf anzupassen und dabei insbesondere das 
Akkumulatorinnere vollständig mit Elektrolyt zu 
füllen, wenn er die vorhandene Elektrodenkapazität 
voll ausnutzen will. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Die Kammer hat die von der Beschwerdeführerin in ihrer 
Beschwerdebegründung und damit verspätet genannten 
Dokumente E 13 und E 14 geinãB Artikel 114 (1) EPU über -

prüft und das Dokunient E 14 von Amts wegen als 
entscheidungserheblich berücksichtigt, vgl. auch die 
Entscheidung T 271/84; AB1. EPA 1987, 405, Pkt. 3. 

Neuheit. 

3.1 	AUS dent Dokuinent E 9 ist em "gasungsfreier (vgl. Dokument 
E 9, Spalte 3, Zeilen 44 bis 48 sowie Spalte 3, Zeile 64 
bis Spalte 4, Zeile 26) Akkumulator mit positiven und 
negativen Elektroden (12, 13 in Fig. 2), die durch 
Separatoren (14, 15) voneinander getrennt sind, die aus 
einem niikroporósen gasundurchlàssigen, mit Lôchern 
versehenen Material (Spalte 3, Zeile 34 bis 37) bestehen, 
mit einem flüssigen (Spalte 3, Zeile 45) alkalischen 

02594 	 .../... 



8 	 1  T 385/87 

(Spalte 5, Zeile 6) Elektrolyten, bei dem die Separatoren 

aus einem durch Stege (14 in Fig. 2) unterteilten Rahmen 

aus mikroporösen, elektrolytdurchlãssigen, gasundurch-

lässigen Material (Fig. 2 in Verbindung mit Spalte 3, 

Zeilen 44 bis 48) bestehen" bekannt. 

Die von der Beschwerdegegnerin oben in Pkt. VII-4.1 zur 

Stützung ihrer Auffassung, daB der aus Dokument E 9 

bekannte Separator ein Gewebe sei, geltend geinachte Text- 

stelle in Spalte 4, Zeile 47, betrifft das in Fig. 3 

dargestelite Ausführungsbeispiel. Die Kammer geht hingegen 

von dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel aus, 

dessen Separator zufolge Spalte 3, Zeile 38, eine "schach-

brettartige Struktur" aufweist. Hieraus ergibt sich nach 

Auffassung der Kammer in Verbindung mit den Löchern 15 em 

durch Stege unterteilter Rahmen. 

Von dem aus Dokument E 9 bekannten Akkumulator unter-

scheidet sich der sachliche Inhalt des Anspruchs 1 somit 

neben der alternativen Verwendung eines "sauren" Elektro-

lyten dadurch, daB 

"Rahmen und Stege 35 bis 65 % der gesamten 

Separatorfláche ausmachen"; und 

"der Rahmen auf beiden Seiten, auch die vom Rahmen 

nicht ausgefüllten Flàchen des Separators über -

deckend, ein dünnes, weitmaschiges, gasdurchlássiges 

Gewebe oder Vlies aufweist". 

3.2 	Der aus Dokuinent E 14 bekannte Akkumulator weist zwar 

analog zu dem oben angeführten Teilmerkmal b) auf beiden 

Seiten des Separators, auch die nicht ausgefüllten Flãchen 

des Separators überdeckend, ein dünnes, weitmaschiges 

Gewebe oder Vlies auf (vgl. E 14, 8 und 8' in Fig. 2 sowie 

Spalte 4, Zeilen 28 bis 37), jedoch besitzt der aus 

Dokument E 14 bekannte Separator eine vom Streitpatent 
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abweichende Form. Er besteht nicht aus einem durch Stege 
unterteilten Rahmen sondern 1st geweilt und perforiert, 
vgl. E 14, Spalte 3, Zeilen 34 und 35. 

	

3.3 	Bei dein aus Dokument E 7 bekannten Akkumulator besteht der 
Separator aus einer Meinbran (z. B. Zeliglas, Pergainent-
papier oder Ionenaustauschmembranen), die beidseitig durch 
je eine Scheibe aus Vlies-Papier oder Glas-Vlies abgedeckt 
1st. Der Separator des Akkumulators gemäB Dokument E 8 ist 
eineinikroporâse Schicht, die beidseitig von zwei Schich-
ten aus Glasfasern uingeben 1st. 

	

3.4 	Die übrigen un Verfahren befindlichen oder im Recherchen- 
bericht genannten Druckschriften liegen vom Gegenstand des 
Streitpatents welter ab und kännen hier unerörtert 
bleiben. 

	

3.5 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 1st somit neu. 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit. 

	

4.1 	Wie die Beschwerdegegnerin oben in Pkt. VII-4 selbst 
feststellt, ist hinsichtlich der von der 
Beschwerdegegnerin in Pkt. Vu-i als wesentlich erachteten 
Aufgabe - Gasaufzehr bei üblichem Akkumuiatoraufbau - der 
aus Dokument E 9 bekannte Akkumuiator mit dem Gegenstand 
des Streitpatents vergleichbar. Die aus Dokuinent E 9 

bekannten Stege 14 leiten den an der Anode entstehenden 
Sauerstoff der Kathode zur Reduktion in analoger Weise zu 
wie die Stege 4 des Streitpatents, vgl. hierzu Dokuinent 
E 9, Spalte 3, Zeile 64 bis Spaite 4, Zeile 21. Des 
weiteren geht aus Dokument E 9, Spalte 3, Zeilen 53 bis 
63, hervor, daB ebenfalls bei diesein bekannten Akkumulator 
- entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin in Pkt. 
VuI-4.2 - kein Uberdruck erforderlich ist, um das 
Sauerstoffgas zu reduzieren. Somit gehórt ein Separator in 
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Form eines durch Stege unterteilten Rahmens zu den 
Merkmalen des Anspruchs 1, die in Verbindung miteinander 
zurn nächstliegenden Stand der Technik gehôren (vgl. oben 
Pkt. 4.1) und last sowohi beim bekannten als auch beim 
beanspruchten Akkumulator die gleiche technische Aufgabe. 

Die einem beanspruchten gegenständlichen Merkmal 
inhärente, technisch ausgenutzte Wirkung ist aber nach 
stàndiger Rechtsprechung nur dann zur Forinulierung der 
einer Erfindung objektiv zugrundeliegenden technischen 
Aufgabe heranziehbar, wenn dieses Merkinal entweder nicht 

vom nãchstliegenden Stand der Technik erfaBt ist, an dem 
die erfindungsgemáBe Weiterentwicklung der Technik 
ansetzt, oder wenn es bei der Erfindung zur Lôsung einer 
voin nächstliegenden Stand der Technik abweichenden 
technischen Aufgabe eingesetzt ist. 

Die von der Beschwerdegegnerin oben in Pkt. Vu-i geltend 
gemachte Gasaufzehr bei übiichein Akkuinulatoraufbau erfüiit 
nicht die beiden vorstehend genannten Kriterien. Sie kann 
daher zur Bildung der dem Streitpatent objektiv 
zugrundeliegenden technischen Aufgaben nicht herangezogen 
werden. 

	

4.2 	Ausgehend von dem náchstliegenden Stand der Technik gemàB 
Dokument E 9 verbleibt ausschlieBlich die Verhinderung von 
Berührungskurzschlüssen als die dem Streitpatent objektiv 
zugrundeliegende Aufgabensteiiung, vgl. das Streitpatent, 
Spalte 1, Zeile 62 bis Spalte 2, Zeile 2, sowie oben Pkt. 
VII-3. Sie wird durch das oben in Pkt. 4.1 genannte 
Unterscheidungsmerkmal b) geiäst. 

	

4.3 	Da sich die Notwendigkeit, Berührungskurzschlüsse zu 
vermeiden, aus der Praxis ergibt, vermag die Formulierung 
der dem Streitpatent objektiv zugrundeliegenden 
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Aufgabenstellung nicht zur Stützung der erfinderischen 
Tâtigkeit beizutragen. 

	

4.4 	Dokument E 14 ist in Spalte 1, Zeilen 63 bis 66, explizit 

entnehmbar, daB diese bekannten Vliese oder Gewebe em 
Ausschlaimuen des Elektrodenmaterials verhindern. Der 
Fachinann wird daher angeregt, diese Vliese oder Gewebe 
auch bei dern aus Dokument E 9 bekannten Akkumulator zur 
Vermeidung von Beruhrungskurzschlüssen einzusetzen. Der 
Einbau der aus Dokument E 14 bekannten Vliese 8 und 8' auf 

beiden Seiten des aus Dokuinent E 9 bekannten Separators 14 

stelit nach Auffassung der Kainmer die Verwendung eines 
bekannten Arbeitsmittels in einer analogen Situation dar, 
wobei ausschliei3lich von den bekannten Eigenschaften 
dieses Arbeitsmittels Gebrauch gemacht wird. Eine 
derartige analoge Verwendung erfordert keine erfinderische 

Tatigkeit. 

 

4.5  Das Streitpatent gibt in Spalte 3, Zeilen 47 bis 51 an, 

daB die un Rahinen der Gasaufzehr auftretende Sauerstof f-
reduktion zu Berührungskurzschlüssen führende Blei-
abscheidungen (Dendritenbildungen) vermeidet. Die Ver-
hinderung des Dendritenwachsturns ist also eine zusätzliche 
Wirkung, die bei der durch Dokuinent E 9 nahegelegten 

Gasaufzehr autornatisch auftritt. Wenn es jedoch aufgrund 
der Ausnutzung einer bekannten vorteilhaften Wirkung - wie 
hier der Gasaufzehr für den Fachrnann naheliegend ist, von 
der Lehre eines bekannten Dokurnentes auszugehen, verinag 
eine (nioglicherweise auch unvorhergesehene) zusätzliche 
Wirkung dieser bekannten Lehre - wie hier die Vermeidung 
des Dendritenwachsturns nicht die erfinderische Tãtigkeit 
des betreffenden Anspruchs zu stützen; vgl. T 21/81, 

AB1. EPA 1983, 15, Pkt. 6. 

 

4.6  Urn voin Stand der Technik zurn Gegenstand des Anspruchs 1 
des Streitpatents zu gelangen, hat der Fachrnann - über die 
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vorstehend in Pkt. 4.5 abgehandelte Verwendung von Vliesen 

oder Geweben hinaus - gemãB dem in Pkt. 3.1 genannten 

Unterscheidungsmerkmal a) die aus Dokument E 9 bekannten 

durch Stege 14 unterteilten Rahmen so zu dimensionieren, 

daB "Rahmen und Stege 35-65 % der gesamten Separatorflàche 

ausmachen". Wie die Beschwerdegegnerin selbst einräumt, 
gelangt der Fachmann zu dieser vorteilhaften 
Dimensionierung durch Versuche; vgl. oben Pkt. VII-2. Nach 
Auffassung der Kammer gehören derartige Versuche zu den 
von einem Fachxnann zu erwartenden AnpassungsmaBnahinen. 
Eine sich aus einer routinemá6igen Erprobung ergebende 
Dimensionierung vermag keine erfinderische Tatigkeit zu 

begründen. 

Die beanspruchte alternative Verwendung von sauren 
Elektrolyten ist ebenfalls für den Fachmann naheliegend. 

4.7 	Die von der Beschwerdegegnerin oben in Pkt. VII-4.3 

geltend geinachte vollstándige Füllung der vom Rahinen und 
den Stegen des Separators eingefaBten Löcher mit 
Elektrolyt ist nach Auffassung der Kaminer als naheliegend 
anzusehen. Es gehort nàinlich zuin aligeineinen Fachwissen 
des Akkuinulator-Fachmanns, daB der Wirkungsgrad eines 
Akkumulators bei vorgegebener Akkumulatorstruktur von 
dessen Füllungsgrad abhãngt, und daB eine vollständige 
Füllung des Akkumulators mit Elektrolyt die vorhandene 

Elektrodenkapazitãt voll ausnutzt. Nach Meinung der Kammer 

hat ein Fachmann ferner keinerlei Vorurteil, daB der 
Gastransport innerhaib der aus Dokument E 9 bekannten 

Separatorlöcher 15 bei einer vollständigen Füllung mit 
Elektrolyt behindert werden könnte. Denn Dokuinent E 9 gibt 
in Spalte 3, Zeilen 44 bis 48, an, daB die Elektroden 
"mehr oder weniger eingetaucht" sind, woraus der Fachmann 
auf eine unverininderte Gasaufzehrung bei unterschiedlichen 

Füllungsgraden der Separatorlöcher 15 zu schlieBen 

vermag. 

02594 	 .../... 



13 	 T 385/87 

Da die vollstândige Füllung der Separatorlôcher mit 
Elektrolyt somit nicht ein Merkmal darstelit, das eine dem 
Streitpatent zugrundeliegende erfinderische Tãtigkeit zu 
begründen vermag, erübrigt es sich für die Kammer, der 
Frage nachzugeben, ob dieses Merkmal tatsàchlich - wie die 

Beschwerdegegnerin ineint; vgl. oben Pkt. VII-5. - zum 

sachlichen Inhalt des Anspruchs 1 gehort. 

5. 	Wie oben in Pkt. 4 bis 4.7 im einzelnen dargelegt, genügt 

der Anspruch des Streitpatents nicht den Erfordernissen 
des Artikels 52 (1) j. V. in. Art. 56 EPU. Das Patent kann 

daher mit diesein Anspruch nicht aufrechterhalten werden. 
Mit Anspruch 1 fallen auch die von diesein abhängigen 

Ansprüche 2 und 3. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

Das europãische Patent 0 024 633 wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende 

J. Rückerl 
	 K. Lederer 
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